
ERDGAS

Öffnungszeiten: Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Meier Telefon  (0 91 61) 785 – 0 
Montag – Freitag 08:00 – 12:30 Uhr Markgrafenstraße 24 HRB 8147  Amtsgericht Fürth Telefax  (0 91 61) 785 – 150 
Montag – Donnerstag 13:00 – 16:30 Uhr 91413 Neustadt a. d. Aisch USt-ID  DE 212875114 E-Mail info@neustadtwerke.de 
Sparkasse Neustadt (BLZ 762 510 20)  Kto. 4986 Geschäftsführung: Karl Heinz Kolb Steuernummer  203/139/00089 Web www.neustadtwerke.de 
 

Erdgas – Basis Produkte 
gültig ab 01.10.2011 
 
 
 
Zur Lieferung von Erdgas der Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH 
Der Erdgaspreis setzt sich jeweils zusammen aus einem Arbeitspreis und einem jährlichen Grundpreis. 
 

PREISE   –   Erdgastarife netto brutto 

BASIS S   
günstig bis ca. 7.200 kWh/Jahr HS   

Arbeitspreis je kWh HS 7,24 ct/kWh 8,62 ct/kWh 

jährlicher Grundpreis 31,80 EUR/Jahr 37,84 EUR/Jahr 

BASIS M   
günstig ab ca. 7.200 kWh/Jahr HS   

Arbeitspreis je kWh HS 5,56 ct/kWh 6,62 ct/kWh 

jährlicher Grundpreis 152,60 EUR/Jahr 181,59 EUR/Jahr 

BASIS L   
günstig ab ca. 60.000 kWh/Jahr HS   

Arbeitspreis je kWh HS 5,49 ct/kWh 6,53 ct/kWh 

jährlicher Grundpreis 192,60 EUR/Jahr 229,19 EUR/Jahr 
 
 
 
Die Bruttopreise beinhalten sämtliche Preisbestandteile, wie z.B. die Vergütung für die Energielieferung, die Kos-
ten der Netznutzung, des Messstellenbetriebes, der Messung und Abrechnung, Konzessionsabgabe sowie der Erdgas- und 
Umsatzsteuer. 
 
Ergänzend finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH und die Allgemeinen 
Bedingungen der Grundversorgung (GasGVV) Anwendung. Diese können unter www.neustadtwerke.de abgerufen und in 
wiedergabefähiger Form gespeichert werden. 
 
Messung 
Die Zähler zeigen den Verbrauch in Kubikmeter (m³) an. Der in Kubikmeter gemessene Erdgasverbrauch wird zum Zweck 
der Abrechnung in kWh (Kilowattstunden) mit dem jeweils in der Rechnung angegebenen Umrechnungsfaktor multipli-
ziert. Der Umrechnungsfaktor wird nach den technischen Regeln des Arbeitsblattes G685 des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches e. V. aus den physikalischen Zustandsgrößen (Messdruck, Gastemperatur und dem der Höhenlage des 
Versorgungsgebietes entsprechenden Mittelwert des Luftdruckes) gebildet. Beim Vergleich einer Kilowattstunde (kWh) 
Erdgas mit einer Kilowattstunde Strom benötigt man für die gleiche nutzbare Wärmemenge bei Einsatz von Erdgas etwa 
das 1,35-fache an kWh. 
 
Erdgassteuer 
Die Arbeitspreise enthalten die gesetzlich festgelegte Erdgassteuer in Höhe von netto 0,55 ct/kWh HS (Stand 01.01.2003). 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft unterliegen nach § 25 
Mineralölsteuergesetz einem ermäßigten Steuersatz, soweit die Voraussetzungen des § 25 MinÖStG erfüllt sind. 

 
 



Bedingungen Gaslieferung für Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung 
 

§1  Vertragsgegenstand 
1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Belieferung von Haushaltskunden mit Gas in Niederdruck, 

die nicht im Rahmen der Allgemeinen Preise und Bedingungen der Grundversorgung beliefert 
werden.  

2. Haushaltskunden im Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG sind alle Letztverbraucher, die Energie überwie-
gend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh 
nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke 
kaufen. 

 
§ 2  Geltung der GasGVV 
Auf dieses Vertragsverhältnis findet die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrund-
versorgungsverordnung - GasGVV) vom 26.10.2006 in der jeweils aktuellen Fassung Anwendung, 
soweit nicht in diesem Vertrag anderweitige Vereinbarungen getroffen wurden. Sollte die GasGVV 
durch eine Verordnung oder Verordnungen ersetzt werden, so treten diese Verordnung oder diese 
Verordnungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens automatisch an die Stelle der GasGVV.  
 
§ 3  Leistungsumfang 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden zu befriedigen und für die Dauer des 

Vertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. 
2. Der Kunde deckt seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf für die vertraglich bestimmte 

Entnahmestelle aus den Gaslieferungen des Lieferanten. Hiervon unberührt bleiben die in § 4 
GasGVV geregelten Ausnahmen. 

3. Der Kunde wird das Gas lediglich zur eigenen Versorgung nutzen; eine Weiterleitung an Dritte ist 
unzulässig. 

4. Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhältnis, Netznutzung sowie im Einzelfall zu erbringende 
Wartungsdienste sind nicht Gegenstand dieses Vertrages. Hinsichtlich dieser Bereiche bedarf es 
gesonderter Vereinbarungen.   

 
§ 4  Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten 
Erweiterungen und Änderungen der Kundenanlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgerä-
te sind dem Lieferanten unverzüglich in Textform mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrößen ändern. 
 
§ 5  Entgelte, Steuern und Abgaben 
1. Der Kunde zahlt an den Lieferanten die im Vertrag oder ausgewiesenen Entgelte. Diese Preise 

beinhalten die Vergütung für die Gaslieferung, die Kosten der Netznutzung, des Messstellenbe-
triebes, der Messung und Abrechnung, Konzessionsabgabe, Energie- und Umsatzsteuer. 

2. Bei Veränderung und/oder Neueinführung von Steuern, Abgaben oder sonstigen, die Leistung 
unmittelbar betreffenden, hoheitlich auferlegten Belastungen sowie der Netznutzungsentgelte, 
welche die Lieferung von Erdgas verteuern oder verbilligen, nimmt der  Lieferant eine entspre-
chende Anpassung der Entgelte vor. Dabei berücksichtigt der Lieferant, dass bei einer Erhöhung 
und Neueinführung von Steuern, Abgaben oder sonstigen, die jeweilige Leistung unmittelbar be-
treffenden, hoheitlich auferlegten Belastungen und/oder einer Erhöhung der Netznutzungsentgel-
te diese nicht durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Eine Gewinn-
steigerung des Lieferanten ist mit der Preisanpassung nicht verbunden. Sofern der Lieferant ins-
gesamt keine höheren Kosten zu tragen hat, als dies bei Abschluss des Gasliefervertrages der 
Fall war, erfolgt keine Preisanpassung aufgrund der Erhöhung und Neueinführung von Steuern, 
Abgaben oder sonstigen, die jeweilige Leistung unmittelbar betreffenden, hoheitlich auferlegten 
Belastungen sowie der Netznutzungsentgelte. Der Kunde wird über die Preisanpassung spätes-
tens mit der Rechnungsstellung informiert. 

 
§ 6  Änderung der Entgelte und Vertragsbedingungen 
1. Über § 5 Ziffer 2 hinausgehende Änderungen der Entgelte und der Vertragsbedingungen werden 

entsprechend § 5 GasGVV jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Lie-
ferant ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner In-
ternetseite unter www.neustadtwerke.de zu veröffentlichen. 

2. Änderungen der Entgelte und der Vertragsbedingungen werden gegenüber dem Kunden dann 
nicht wirksam, wenn er bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages gemäß § 14 Ziffer 2 die 
Einleitung eines Wechsels des Lieferanten durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Kündigung nachweist.   

 
§ 7  Hinweis gemäß § 107 der Verordnung zur Durchführung des Energiesteuergesetzes 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine 
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtli-
che Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt 
 
§ 8  Unterbrechung der Lieferung 
1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber 

unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde der GasGVV in nicht unerheblichen Maße schuldhaft 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

2. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Lieferant berechtigt, die Lieferung zwei Wochen nach Androhung durch 
den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, es sei denn, die Folgen der Unterbrechung stehen au-
ßer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung oder der Kunde legt dar, dass er hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Lieferant kann mit der Mah-
nung zugleich die Unterbrechung der Lieferung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung steht. 

3. Der Beginn der Unterbrechung der Lieferung wird dem Kunden drei Werktage im Voraus 
angekündigt. 

4. Der Lieferant hat die Lieferung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für 
ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pau-
schal berechnet werden; die pauschale Berechnung darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

   
§ 9  Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen 
1. Besteht nach den Umständen des Einzelfalls hinreichend Grund zur Annahme, dass der Kunde 

seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt (z.B. Zahlungsverzug 
trotz Mahnung), ist der Lieferant berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen. 

2. Ist der Kunde zur Vorauszahlung nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in 
angemessener Höhe Sicherheit verlangen. Als angemessen gilt eine Sicherheitsleistung, wenn sie 
dem zweifachen voraussichtlichen monatlichen Entgelt nach diesem Vertrag entspricht. 

3. Der Lieferant kann erst nach fruchtlosem Ablauf einer nach Verzugseintritt gesetzten angemes-
senen Frist die Sicherheit in Anspruch nehmen. Die Fristsetzung kann zusammen mit der Mah-
nung erfolgen. 

 
§ 10 Lieferantenwechsel 
Der Kunde ist jederzeit berechtigt, nach wirksamer Kündigung des Vertrages den Gaslieferanten zu 
wechseln. Im Zusammenhang mit dem Lieferantenwechsel wird kein gesondertes Entgelt erhoben. 
 
§ 11 Messung und Abrechnung 
1. Der Messstellenbetrieb und die Messung werden durch die Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 

GmbH durchgeführt. 
2. Die Messeinrichtungen können vom zuständigen Netzbetreiber, Messstellenbetreiber oder 

Messdienstleister, vom Lieferanten oder von dessen Beauftragten oder auf Verlangen des Netz-
betreibers, Messstellenbetreiber, Messdienstleister und des Lieferanten vom Kunden selbst abge-
lesen werden. Der Lieferant ist berechtigt, die ihm vom Netzbetreiber, Messstellenbetreiber oder 

Messdienstleister zur Verfügung gestellten Zählerstände und Zählwerte zur Abrechnung zu ver-
wenden. Können die Messeinrichtungen nicht oder nicht rechtzeitig abgelesen werden, so kann 
der Verbrauch des Kunden, insbesondere auf Grundlage der letzten Ablesung, geschätzt werden, 
wobei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen zu berücksichtigen sind. 

3. Der Lieferant wird bei der Abrechnung des Gasverbrauchs das DVGW-Arbeitsblatt G 685 in seiner 
jeweils aktuellen Fassung zur Anwendung bringen. 

4. Der Gasverbrauch wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen des zuständigen Messstel-
lenbetreibers grundsätzlich jährlich abgerechnet. Es bleibt dem Lieferanten vorbehalten, auch in 
kürzeren oder längeren Zeiträumen abzurechnen, die jedoch 12 Monate nicht wesentlich über-
schreiten dürfen. 

5. Auf Wunsch des Kunden kann gegen Zahlung eines entsprechenden Entgeltes eine monatliche, 
vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung (unterjährige Abrechnung) vereinbart werden. 
Hierüber schließt der Kunde mit dem Lieferanten eine gesonderte Vereinbarung. Eine unterjähri-
ge Abrechnung kann nur mit Beginn eines Kalendermonats aufgenommen werden; bei einer vier-
teljährlichen Abrechnung jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli oder 1. Oktober eines Kalender-
jahres; bei einer halbjährlichen Abrechnung jeweils zum 1. Januar oder 1. Juli eines Kalenderjah-
res. Der Kunde beauftragt die unterjährige Abrechnung spätestens einen Monat vor dem ge-
wünschten Anfangsdatum in Textform. Der Lieferant wird dem Kunden innerhalb von zwei Wo-
chen nach Eingang der Mitteilung des Kunden ein Angebot für eine Vereinbarung über eine un-
terjährige Abrechnung senden. 

6. Messstellenbetriebs-, Mess-, Abrechnungs- und Leistungspreis sind Jahreswerte, die tagesgenau 
umgerechnet werden. 

7. Ist an der Entnahmestelle des Kunden eine Messeinrichtung im Sinne des § 21b Abs. 3a, 3b 
EnWG installiert, wird der Lieferant ihm hierdurch entstehende zusätzliche Kosten für den Mess-
stellenbetrieb und die Messung an den Kunden weiterberechnen. 

8. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Arbeitspreise, so wird der für die neuen 
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte an-
gemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und er-
lösabhängiger Abgabensätze.  

 
§ 12 Haftung 
1. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit es sich 

um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, der Liefe-
rant von seiner Leistungspflicht befreit. 

2. Die Vertragspartner haften einander für sonstige Schäden nur, soweit diese vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden, die auf der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardi-
nalpflichten) beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 

3. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen als 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht, ist die Haftung auf den bei Abschluss des Vertrages als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorhergesehenen oder unter Berücksichtigung der Um-
stände vorhersehbaren Schaden beschränkt. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfa-
cher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Ver-
tragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden.   

 
§ 13 Rechtsnachfolge 
Die Vertragspartner sind berechtigt und im Falle einer Veräußerung des Unternehmens verpflichtet, 
den Vertrag auf ihre Rechtsnachfolger zu übertragen, sofern nicht gegen deren technische oder 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit begründete Einwendungen erhoben werden. 
 
§ 14 Vertragslaufzeit, Kündigung, Zahlungsbestimmungen 
1. Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, 

insofern unter Punkt 2 (Mindestvertragslaufzeit) dieses Vertrages nichts Abweichendes vereinbart 
wurde. 

2. Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt 
werden. 

3. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu künden, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung der Versorgung gemäß § 8 wiederholt vorliegen, bei wiederholten Zuwiderhand-
lungen nach § 8 Ziffer 2 nur dann, wenn die fristlose Kündigung zwei Wochen vorher angedroht 
wurde. 

4. Die Kündigung bedarf der Textform. 
5. Sämtliche Rechnungsbeträge sind 14 Tage nach Zugang der Rechnung fällig. Abschlagszahlun-

gen sind zu den vom Lieferanten festgelegten Terminen fällig und ohne Abzug mit Hilfe des Ein-
zugsermächtigungsverfahrens oder Mittels Dauerauftrag zu begleichen. 

 
§ 15 Umzug 
1. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den bestehenden Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf 

das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 
2. Wird der Gebrauch von Gas ohne ordnungsgemäße Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde 

dem Lieferanten nach seinem Auszug für die Bezahlung der Entgelte nach § 5, bis die Versor-
gung eines anderen Kunden an dieser Entnahmestelle durch den Grundversorger oder einen an-
deren Lieferanten aufgenommen wird.    

 
§ 16 Schlussbestimmungen 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen hiervon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, die ungültigen oder undurchführbaren Bestimmungen durch andere, ihrem wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende, zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten Re-
gelungslücken. 

2. Sollten sich für das Vertragsverhältnis bestimmende Umstände wesentlich ändern und dadurch 
für einen der Vertragspartner das Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar sein, insbesonde-
re, wenn Leistung und Gegenleistung aus dem Vertrag nicht mehr in einem angemessenen Ver-
hältnis zueinander stehen, so werden die Vertragspartner den Vertrag baldmöglichst den geän-
derten Rahmenbedingungen anpassen. 

3. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Gleiches gilt für die Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

4. Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages 
erhobenen oder zugänglich gemachten Daten zum Zweck der Datenverarbeitung im Sinne des § 
9 EnWG sowie der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten und nutzen, soweit dies 
zur Durchführung des Vertrages notwendig ist. Die Vertragspartner sind berechtigt, insbesondere 
für die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Gaslieferungen Verbrauchs-, Abrechnungs- 
und Vertragsdaten an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen 
technischen und kommerziellen Abwicklung erforderlich ist. 

5. Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Neustadt a. d. Aisch. 

6. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 
7. Die in diesem Vertrag genannten Anlagen sind Bestandteil des Vertrages. 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskun-

den und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungs-
verordnung - GasGVV) vom 26.10.2006, BGBl. I S. 2391 

 
 

Stand: August 2011 

 


